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1 ~tenNr~ AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERu.NGsRATE5 DES KANTONS SOLOTHuRN
VOM

18. Januar 1966 Nr. 267
*~

Die Einwcbnc~ meindeLan~endorf unterbreitet dem Regierungsrat

den~zur Gene}-miigung.

Der Geltungsbereich des Planes umfasst das Gebiet Grünem“ und

ist im Eebauu.n~splan rot umrandet. Auf diesem Areal beabsichtigt

die Firma Werthmüller AG, Solothumn, eine Gesamtüberbauung durch

zuführen, Es ist vorgesehen, 1— und 1+—geschossige Einfamilien—

häuser und ein 5—geschossiges Mehrfamilienhaus zu erstellen. Die

allgemeinen Verkehrsfragen, wie Erschliessung des Baugebietes und

oberirdischc Parkplätze sind planlich geregelt. Für die Unter

bringung der Motorfahrzeuge sind zwei unterirdische Einstellhallen

vorgesehen, wovon eine oberirdisch zugleich als Kinderspielplatz

dient, Die Ueberbauung stellt eine gute Gesamtkonzeption dar. Sie

fügt sich in die gegenwärtig in Arbeit stehende Ortsplanung ein

und passt sich ebenfalls den Bestimmungen des neuen Baureglement—

Entwurfes an,

Die öffentliche Planauflage erfolgte in der Zeit vom 21. August

bis 20, September 1965. Innert nützlicher Frist wurden zwei Ein—

sprachen von W. Käch und M. Monbaron, beide in Langend6rf, einge

reicht. Während diejenige des Herrn Käch am 11. Oktober 1965 durch

den Gemeinderat abgewiesen wurde, erfolgte Rückzug derjänigen des

Herrn M, Monbaron am 24. November 1965. Da Herr Käch vdm Beschwer—

derecht an die Gemeindoversammlung nicht Gebrauch machte und es

sich nur um eine Erweiterung bereits b~stehender, rechtsgültiger

Pläne handelte, war gemäss § 15 des kantonalen Baugesetze~ der Ge

meinderat zur Plangenohnigung zuständig. Diese erfolgte in der

Sitzung des Rates vom 50. November 1965,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt, Materiell sind

keine Bemerkungen anzubringen.
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Es wird

beschlossen:

Dem speziellen Bebauungsplan “Ueberbauung G-rünern“ der Gemeinde

Langendorf, umfassend Strassenplan, Masstab 1:500, Zonenplan, Mass

stab l:200 und Schnitte, Masstab 1:200, wird die Genehmigung er

teilt.

G-eneh.migungsgebühr Fr. 24.——

~iblikationskosten Er,_l4.~—,.

Total Fr. 38,—— (Im Kontokox e~i+~iIt der Gemeinde
Langendorf zu verrechnen)
(Staatskanzlei Nr. 32)KK

Der Staatsschreibcr:

Ba~-D~pbrtement (~)
Kant. Hochbauamt~(2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekret~i des~ ~au—Departementes (2)
Kant. Flanungsstelle• (2),mlt Akten und 1 gen. Plan
Kreisbauamt 1, Solothurn,mit 1 gen. Plan
Kdnt, Fina~izverwaltüng (2.)
Ammannamt der Einwohnergern~einde Langendorf
Baukommission der Einwohr~ergemeinde Langendorf, mit 1 gen. Plan
Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)


